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# Bne Spende zur Jahreswende *
# Dieser Ausgabe des FREDEN KERs liegt -wie jedes #
# Jahr - ein Enzahlungsschein für eine freiwillige #
# Spende zugunsten der FVS bei. #
# Wir wissen, dass solche von allen Seiten in Ihr Haus #
# flattern. Falls Sie jenen der FVS berücksichtigen, #
# nehmen wir es als Zeichen der Anerkennung unse- #
# rer Arbeit entgegen. #
# M it herzlichem Dank *

und den besten Neujahrs-Wünschen für Sie

0
und Ihre Angehörigen, ce,-zentralvorstand »

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Grosser Vorstand FVS

Jahressitzung 2000

Diese Sitzung dient in erster Linie der Beratung und
Verabschiedung des Budgets für das kommende Jahr.
Zur Sitzung aufgeboten werden die von den einzelnen

Sektionen gewählten Mitglieder des Grossen
Vorstandes.

Samstag, 2. Dezember 2000
9.30 Uhr, Hotel Emmental, Ölten

Saal Zürich

Die Traktandenlisten und Beilagen wurden an die
Sektionen versandt. jlc

beschränken wir das Selbstbestimmungsrecht

von M enschen - ist ihnen
das zumutbar?

I Was machen wir mit M enschen, die
sich nicht mehr äussern können?

I Was wissen wir vom Leiden von
Alzheimerpatientiinen, von komatösen

M enschen? Fühlen auch sie sich zu
gekränkt um zu leben? M üssen wir, da
diese M enschen nicht mehr zur
Selbsttötung fähig sind, auch die Sterbehilfe
legalisieren?

Logische Folge: Sterbehilfe
In derkürzlich publizierten Antwort der
Landesregierung auf die 1994
eingereichte Motion von Victor Fluffy
besteht der Bundesrat darauf, die
bestehende Bestimmung in Artikel 114 des

Strafgesetzbuches unverändert zu
belassen. Der Alt-SP-Nationalrat wollte
mit seinem Vorstoss die aktive Euthanasie

unter gewissen Bedingungen
legalisieren.

1996 setzte der Bundesrat die Arbeitsgruppe

Sterbehilfe mit Fachleuten aus
Medizin, Ethik und Jurisprudenz ein.
Ihn April 1999 legte diese ihren Bericht

vor. Anders als jetzt der Bundesrat
verlangte die M ehrheit der Expertengrup-
pe, es solle strafrechtlich nicht verfolgt
werden, wer einer unheilbar kranken
und unerträglich leidenden Person im
Endstadium auf deren dringliches
Verlangen hin aktiv sterben helfe. Die
Arbeitsgruppe machte klar, dass sie am
grundsätzlichen Ffemdtötungsverbot
und der Rechtswidrigkeit der direkten
Sterbehilfe als gezielte Tötung festhalte.

Andersais Ruffywollte sie die aktive
Euthanasie nicht legalisieren, sondern
sie unter gewissen Bedingungen von
Strafe befreien.
Der Bundesrat spricht sich weiter
ausdrücklich dafür aus, im Rahmen der

G esetzesreformen auf dem Gebiet des
öffentlichen Gesundheitswesens alles

zu tun, um die Palliativ-Medizin und -
Pflege voranzubringen. Ausserdem
wünscht er eine ausdrückliche gesetzliche

Regelung der passiven und der
indirekten aktiven Sterbehilfe. Von dieser

spricht man, wenn zur Linderung
von Leiden Mittel eingesetzt werden,
deren Nebenwirkungen die Lebensdauer

herabsetzen können. Beide dieser

Formen der Sterbehilfe werden in

der Schweiz längst praktiziert.
Die Unterscheidung zwischen passiver,
indirekter und aktiver Sterbehilfe ist
aber nicht unumstritten. Kritikerlhnen
weisen darauf hin, dass in der Diskussion

Klartext geredet werden muss: Ii
jedem Fall handle es sich um Wege,
einen Menschen zu töten. Sterbehilfe
geschiehtaberimGegensatzzurSelbst-
tötung durch jemand anders, und diese

andere Person unterliegt eigentlich
nicht nur als Mensch, sondern meist
zusätzlich auch als Medizinerin dem
Tötungsverbot.

Aktive Sterbehilfe weltweit illegal
Zur Begründung seines Verdikts
gegenüber der Tötung auf Verlangen
verweist der Bundesrat darauf, dass
noch kein Staat in seiner Gesetzgebung

die direkte aktive Sterbehilfe
ausdrücklich von der Strafbarkeit
ausgenommen habe.
Selbst die niederländische Regierung
hat kürzlich eineumstritteneGesetzes-
vorlage gestrichen, die die Sterbehilfe,
die bereits seit 1994 für Erwachsene

geduldet wird, legalisieren sollte. Das

Vorhaben löste Proteste aus, da die
Vorlage auch Kindern ab zwölf Jahren
das Recht auf Sterbehilfe sogar ohne
Enwilligung der Etem zusprach. "Wir
wollen uns den Argumenten der Be¬

völkerung nichtverschliessen", begründete

Ministerpräsident Wim Kok die
Bitscheidung.

Wieviel Medizin wollen wir?
DassdiezürcherBitscheidung so hohe
Wellen geworfen hat, ist nicht
unberechtigt. Die Reaktionen sollten
vielmehr als Anfang einer breiten
gesellschaftlichen Diskussion überunsere M e-
dizin und unserGesundheitswesen
willkommen sein.
Dabei müssen alle "alten" Kämpfer-
Ihnen gegen unerwünschte lebenserhaltende

M edizin, die vor allem in den
60er und 70er Jahren als aufgezwungen

erlebt wurde, den Wandel des

Zeitgeistes bedenken: Längst sind wir,
insbesondere im Alter, weit davon
entfernt,dassin öffentlichen Spitäler" sinnlos"

therapiert wird. Ihn Gegenteil: Unter

dem wachsenden Kosten- und B--

folgsdruckhat sich die Situation
grundlegend gewandelt. Patientenverfügungen

werden heute fast überall gerne

akzeptiert und von vielen Seiten
bereits gefordert. Aber das
Nützlichkeitsdenken ist schon so weit etabliert,
dass wir uns beim Spitaleintritt
möglicherweise bald weniger vor zu viel
lebenserhaltender Medizin fürchten
müssen, alsvielmehrdavor, aismenschlicher

Schrott oder bestenfalls*—V
noch als Bsatzteillager bewer-* " r*i
tet zu werden.

Reta Caspar

Neue Literstur zum Thema
Jean-Pierre Wils: Sterben. Zur Ethikder Euthanasie.

Schöningh-Verlag, 1999.246 S., Fr. 68.-
Udo Benzenhöfer: Der gute Tod? Euthanasie
und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart.
C. H. Beck-Verlag, 1999.272 S., 24 Fr.

Erwin Bernat/Wolfgang Kröll (Hgg.): Intensiv-
medizin alsHerausforderung für Recht und Ethik.
M anzscheVerlagsbuchhandlung, 1999.116S.,
49.30 Fr.
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